


Bescheid des Landratsamtes Gotha Nr. 162/3/25/VB vom 21.08.2025 

Für diesen Bescheid wird eine Gebühr in Höhe von .....,.. EUR erhoben. 
Auslagen sind nicht entstanden. 

Der Gesamtbetrag von .....,.. EUR ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieser 
Entscheidung auf eines der genannten Konten unter Angabe des o. g. Aktenzeichens 
(Verwendungszweck - bitte unbedingt angeben) zu überweisen. 

Eine gesonderte Rechnungslegung erfolgt nicht. 

II. Inhaltsbestimmungen

Der Vorbescheid nach § 9 Abs.1 a BlmSchG erstreckt sich auf vier WEA vom Typ Vestas
V172-7,2 MW mit 175 m Nabenhöhe und einem Rotordurchmesser von 172 m in der
Landgemeinde Hörsel mit folgenden Standortdaten:

Anlage Gemarkung Flur Flurstück Höhe über NN 
in m 

WEA01 Ebenheim 7 44/2 348 
WEA02 Ebenheim 7 6 und 13 356 
WEA03 Mechterstädt 4 49 368 
WEA04 Weingarten 2 146 und 147 382 

III. Nebenbestimmungen

Dieser Vorbescheid ergeht mit folgenden Nebenbestimmungen: 

1. Allgemeines

ETRS-89/UTM Zone 32 
Ost Nord 

32606587 5646433 
32606958 5647228 
32607395 5646307 
32607539 5646852 

1.1 Dieser Vorbescheid wird unwirksam, wenn nicht innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt
der Unanfechtbarkeit die Genehmigung nach § 4 BlmSchG beantragt wird. Die Frist kann
auf Antrag bis auf vier Jahre verlängert werden.

1.2 Dieser Vorbescheid berechtigt nicht zur Errichtung und zum Betrieb der o.g. WEA oder
von Teilen der WEA.

2. Immissionsschutz

2.1 Lärm

2.1.1 Die von den Windenergieanlagen verursachten Geräuschimmissionen dürfen im gesam­
ten Einwirkbereich unter Berücksichtigung der Vorbelastung nicht relevant im Sinne der 
Ziffer 3.2.1 der TA Lärm zu einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte (IRW) nach 
Nr. 6 der TA Lärm beitragen. 

Für die in der Schallimmissionsprognose ermittelten maßgeblichen Immissionsorte (10) 
gelten folgende I RW: 

10 2 Mechterstädt, Gleicher Weg 8 

tagsüber 60 dB(A) nachts 45 dB(A) 
gemäß Einstufung des 10 als Sondergebiet mit mischgebietstypischer Nutzung; 

10 4 Weingarten, Hauptstraße 16 
10 5 Teutleben, Landstraße 1 a 

tagsüber 57,5 dß(A) nachts 42,5 dB(A) 
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Bescheid des Landratsamtes Gotha Nr. 162/3/25/VB vom 21.08.2025 

Begründung zur Kostenentscheidung: 

Die Durchführung des Vorbescheids-Verfahrens nach § 9 BlmSchG stellt eine kostenpflich­
tige Amtshandlung im Sinne des § 1 Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG) 
dar. Danach sind für diese Amtshandlung Kosten (Gebühren und Auslagen) zu erheben. 
Die Kostenentscheidung beruht auf den§§ 1, 6, 7, 12 und 21 (1) des ThürVwKostG i.V.m. 

§ 1 der Thüringer Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums 
für Umwelt, Energie und Naturschutz (ThürVwKostOMUEN) und dem dieser als Anlage 1.4 
beigefügten Verwaltungskostenverzeichnis - hier Teil A, Abschnitt 4, Nr. 2.2.1.

Bemessungsgrundlage für die Höhe der Gebühr nach Nr. 2.2.1 sind 25 v.H. der Gebühr 
nach Teil A, Abschnitt 4, Nr. 2.1.2, mindestens jedoch 500,00 EUR. 

Die Gebühr nach Teil A, Abschnitt 4, Nr. 2.1.2 bemisst sich nach den Investitionskosten 
einschließlich Mehrwertsteuer. Als Investitionskosten wurden die in den Antragsunterlagen 
angegebenen ..........,.. EUR zu Grunde gelegt. Damit beträgt die Bemessungsgrundlage 
nach Nr. 2.1.2.5 0, 1 v.H. der Investitionskosten, jedoch mindestens 25.000,00 EUR. 
Entsprechend der von der Antragstellerin angegebenen Investitionssumme ergibt sich dar­
aus eine als Bemessungsgrundlage heranzuziehende Gebühr in Höhe der Mindestsumme 
der anzusetzenden Gebühren, also 25.000,00 EUR. 
Unter Berücksichtigung des Ansatzes der Nr. 2.2.1 sind damit für das geführte Vorbe­
scheids-Verfahren .....,.. EUR (25 v.H. der 25.000,00 EUR) anzusetzen. 

Im Rahmen der Amtshandlung sind keine gesondert zu erhebenden Auslagen entstanden. 

Eine gesonderte Rechnungslegung erfolgt nicht. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Landratsamt Gotha, 18.- März- Str. 50, 99867 Gotha Wider­
spruch eingelegt werden. 

Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form per E-Mail mit qualifizierter elektroni­
scher Signatur an folgende E-Mail-Adresse eingelegt werden: Poststelle@kreis-gth.de 

Der Widerspruch kann auch über das Elektronische Gerichts- und Behördenpostfach 
(EGVP) an die EGVP Adresse: Landratsamt Gotha übermittelt werden. 

Eine einfache E-Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur erfüllt nicht die gesetzlichen 
Anforderungen und macht den Widerspruch unwirksam. 
Weitere elektronische Zugänge sind nicht eröffnet. 

Der Widerspruch eines Dritten gegen diesen Bescheid hat keine aufschiebende Wirkung. 
Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu begründen. Ein Antrag 
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs gegen diesen Bescheid 
nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats 
nach Zustellung dieses Bescheides beim Thüringer Oberverwaltungsgericht in Weimar ge­
stellt und begründet werden. 

Ortlepp 
Amtsleiter 

Anlagen 

1. Verzeichnis der Antragsunterlagen
2. Hinweise
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